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Anschrift 
Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik 
Oldisleben, Esperstedter Str. 9 
06577 An der Schmücke 
OT Oldisleben 
 

Kontakt 
Tel.: +49 3 46 73 / 7 85 62 
Fax: +49 3 46 73 / 7 85 63 
E-Mail: info@zuckerfabrik-
oldisleben.de  
Internet: www.Zuckerfabrik-
Oldisleben.de 

Gremien 
Vorstand: Frank Kiesewetter 
(Vorsitz)  
Kuratorium: Erich Sattler 
(Vorsitz) 

Bankverbindung 
Sparkasse Jena-Saale-Holzland 
IBAN:  
DE 47  8305  3030  0018  0599 02  
Steuernummer 157/142/27189 

 

 

Zweck der Förderung 
Die Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben dient der Förderung von Kultur, Wissenschaft, For-
schung und Bildung. Die Stiftung erhält und betreibt das technische Denkmal Zuckerfabrik Oldisleben. 
Die Gebäude und die maschinelle Einrichtung der Fabrik veranschaulichen die Entwicklung der 
industriellen Verarbeitung von Zuckerrüben zu Zucker seit dem Jahr 1872 in der Gründerzeit bis zum 
Ende der DDR im Jahr 1990. In Führungen durch die Fabrik sehen Besucher Dampfmaschinen mit 
Transmission und erhalten Eindrücke der früheren Arbeitsbedingungen in einer landwirtschaftlichen 
Industrie. Die Stiftung möchte diese Eindrücke einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich 
machen mit dem Ziel, Wissen über Herstellung von Zucker vom Rübenanbau bis zur Zuckertüte 
einschließlich der dafür eingesetzten Apparate und Maschinen zu vermitteln. Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben benötigt die Stiftung finanzielle Unterstützung durch Spenden.  

 

Fördervereinbarung 
Die Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben, die am 2. September 2021 vom Innenministerium 
des Freistaates Thüringen genehmigt wurde, und der Firma 

 

 

 

als Förderer der „Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben“, 
schließen folgende Fördervereinbarung zur finanziellen Unterstützung der Stiftung.  

Der Förderer stellt einmal pro Jahr eine Zuwendung von 

       

der Stiftung zur Verfügung, der ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden darf. 

Die Stiftung erbittet die Förderbeiträge ab dem                        des jeweiligen Jahres. 

Die Stiftung garantiert die satzungsgemäße Verwendung des Förderbeitrages und gibt einmal pro 
Jahr in einem Stifterbrief für alle Förderer die Verwendung der Förderbeiträge bekannt. 

Der Förderer hat das Recht, diese Fördervereinbarung zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen zu 
kündigen, auszusetzen, die Förderbeiträge zu verringern oder auch zu erhöhen. Es wird gebeten 
einen Dauerauftrag oder, jederzeit widerruflich, eine Einzugsermächtigung auszustellen (s. Seite 2).  

Die gemeinnützige u. rechtsfähige Stiftung stellt für die Förderbeiträge Zuwendungsbestätigungen 
aus.  

Oldisleben, den                           , den   
        

 

 
 
Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben   Förderer  
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